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sich die Union in wirtschaftlicher Hinsicht noch als ein Kolonialland kundgibt: die
Schwäche und Unselbständigkeit der Hochseeschiffahrt. Denn selbst auf dem Stillen
Ozean hat sie den Wettbewerb Großbritanniens und Japans zu ertragen. Während
nämlich, nach der Zahl der Registertonnen beurteilt, ihre Handelsflotte die zweit-
größte der Erde ist, erhält sie einen viel niedrigeren Platz, wenn man nur den Betrag
ins Auge faßt, der für die Hochseeschiffahrt in Betracht kommt. Tann steht die Union
etwa aus gleicher Stufe mit Frankreich.

Daß in der Wirtschaft der Union alle Formen der Unternehmung von dem Einzel-
geschäft bis zu großen Korporationen und Gesellschaften (Companies) vertreten, ist
selbstverständlich. Die Größe der Unternehmungen ist dem Umfange und der Trag-
weite der Aufgaben und Ziele angepaßt und ragt demgemäß in entsprechender Weise
über die gleichartigen Formen der Alten Welt vielfach hinaus. Dies galt z. B. gleich
von vomherein von den Eifenbahngesellschasten; unter diesen gibt es einige, die über
ein größeres Netz verfügen als die altweltlichen Gesellschaften, ja sogar als die wich-
tigeren Staaten, in denen die Eisenbahnen ganz oder teilweise in den Händen der
Regierung liegen. Tie eigenartigste und zugleich jüngste, echt amerikanische Form
der Großunternehmung ist der Trust, eiue Art wirtschaftlichen Monopoles auf gesell-
schaftlicher Grundlage mit einer persönlichen Spitze. Das Eigenartige besteht also
darin, daß der führende Einzelunternehmer dabei mehr zur Geltung kommt, als etwa
bei Aktiengesellschaften oder ähnlichen korporativen Organisationen. Als Begründer
der Trustform gilt der bekannte Petroleumkönig I. D. Rockefeller, ein Mann, der sich
aus den bescheidensten Anfängen zu gewaltiger Macht und fabelhaftem Reichtums
aufgeschwungen hat. Seit den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, wo der
Petroleumtrust geschaffen wurde, hat sich das Trustwesen mehr und mehr ausgebreitet
und umfaßte bereits im Jahre 1902 reichlich drei Fünftel aller industriellen Unter-
nehmungen.

21. Chile.
Von Dr. F. W. Paul Lehmann. („Länder- und Völkerkunde" Band II,

Neudamm, I. Neumann.)
Dem chilenischen Staate, welcher das peruanische Gebiet von Arica und Tacna

wohl kaum zurückgeben wird, gehört seit den 1881 und 1883 im Süden und Norden
erfolgten Gebietserweiterungen die ganze pazifische Küste vom 18. Grad südlicher
Breite bis zum Kap Hooru. Bei 4500 km Länge erreicht Chile nur selten eine über
150 km hinausgehende Breite. Diese Entfernungen entsprechen etwa den Abständen,
die der Tfadsee in Afrika und das Stettiner Haff von Berlin haben. Die Westgrenze
wird durch das Meer gebildet, die Ostgrenze im allgemeinen durch die Wasserscheide
zwischen den beiden Ozeanen. Sie folgt dem Kamme der Kordilleren, welche wir
als eine Fortsetzung der Westkordillere Perus bettachten. Mesozoische eruptive
Massen, Tusse und Konglomerate und mesozoische Sedimentärgesteine bilden die
Hauptmasse des Gebirges, auf dessen Rücken aus den zusammengefalteten Massen
fast drei Dutzend zum Teil noch tätiger Vulkane hervorragen. Es gibt Feuerberge,
welche die aus 4000 m tiefem Meere aufragenden Vulkanriesen Hawaiis um mehr
als 1500 m Meereshöhe überragen und dennoch als Aufschüttungsmassen neben
ihnen winzig sind, da sie einem vielleicht 4000 m über dem Meeresspiegel anfragenden-


